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Nr. 33. Sonntag, 15. August. 1880.

Kundmachungen.
Kundmachung

der k. k. Finanz-Landes-Direktion vom 11. August 1880 Z. 8874 über
die Aktivirung des k. k. Nebenzollamtes an der Schmitter Rheinbrücke.

Das auf Grund des hohen Finanzministerial-Erlasses vom 14. Sept.
1879 Z. 26132 neu errichtete k. k. Nebenzollamt II. Klasse an der

Schmitter Rheinbrücke wird am 15. d. Mts. seine Wirksamkeit beginnen,
und es wird diesem Amte in Absicht auf den Veredlungsverkehr mit Stick¬

waaren die Kompetenz eines Nebenzollamtes I. Klasse ertheilt.
Mit dem Zeitpunkte der Wirksamkeit des Amtes hat die Straße von

der Schmitter Rheinbrücke über's Ried bis Dornbirn als Zollstraße zu
gelten.

Arbeitsvergebung.
In Ausführung des Gemeindebeschlusses vom 9. Juli d. J. wird

die Herstellung eines gedeckten Kanales in der Haselstauden (von der Tau¬

benwirthschaft bis zur Hauptstraße herab) im Offertwege vergeben.
Ebenso wird für diese Strecke die Herstellung einer beidseitigen

Straßenrinne aus Würfelsteinen (Länge ungefähr 107 Meter) im
Offertwege vergeben.


